
1  Zivilgesetzbuch

ken, wenn die Wiederherstellung aus gesellschaftli
chen Interessen erforderlich ist oder im Interesse der 
beteiligten Grundstücksnachbarn liegt.
(3) Die Kosten der Kennzeichnung sind von dem 
Grundstücksnachbarn zu tragen, in dessen Interesse 
sie vorgenommen wird, soweit nichts anderes verein
bart ist.

§ 319 
Überhang
(1) Der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks hat 
Wurzeln und herüberragende Zweige von Bäumen 
oder Sträuchern eines angrenzenden Grundstücks zu 
dulden, wenn dadurch die Nutzung des Grundstücks 
nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
(2) Wird die Nutzung des Grundstücks wesentlich 
beeinträchtigt, soll der Nutzungsberechtigte mit dem 
Grundstücksnachbarn vereinbaren, wie die Beein
trächtigung beseitigt oder gemindert werden kann. 
Einigen sie sich nicht, kann der Nutzungsberechtigte 
die Beeinträchtigung auf seinem Grundstück selbst 
beseitigen oder mindern.

§320
Überbau
(1) Hat der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks 
ohne Einverständnis des Grundstücksnachbars über 
die Grundstücksgrenzen gebaut, kann der Grund
stücksnachbar verlangen, daß der Überbau beseitigt 
wird, soweit das nicht gesellschaftlichen Interessen 
widerspricht.
(2) Kann die Beseitigung des Überbaus nicht ver
langt werden, hat der Grundstücksnachbar An
spruch auf angemessene Entschädigung in dem Um
fang, in dem sein Nutzungsrecht beeinträchtigt ist.

Mitbenutzungsrecht an Grundstücken

§ 321
(1) Die Begründung eines Rechts zur vorüberge
henden oder dauernden Mitbenutzung eines Grund
stücks in bestimmter Weise (wie Lagerung von Bau
material, Aufstellen von Gerüsten, Einräumen von 
Wegerechten und Überfahrtrechten) bedarf der 
Vereinbarung zwischen den Nutzungsberechtigten. 
Die Mitbenutzung kann auch das Unterlassen be
stimmter Handlungen durch den Nutzungsberechtig
ten des Grundstücks zum Inhalt haben. Dauernde 
Mitbenutzung bedarf eines schriftlichen Vertrages 
und der Zustimmung des Eigentümers des betroffe
nen Grundstücks. Vorübergehende Mitbenutzung 
bedarf der Zustimmung des Eigentümers des betrof
fenen Grundstücks nur dann, wenn dessen Rechte 
durch die Mitbenutzung beeinträchtigt würden.
(2) Kommt eine Vereinbarung über die Mitbenut
zung nicht zustande, kann die Einräumung des

Rechts auf Mitbenutzung gefordert werden, wenn 
das im Interesse der ordnungsgemäßen Nutzung be
nachbarter Grundstücke erforderlich ist. Der An
spruch ist gegen den Nutzungsberechtigten und, so
weit die Zustimmung des Eigentümers des betroffe
nen Grundstücks erforderlich ist, auch gegen diesen 
geltend zu machen.
(3) Der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte 
kann eine angemessene Entschädigung verlangen, 
soweit seine Rechte durch die Mitbenutzung wesent
lich beeinträchtigt werden. Weitere Ansprüche blei
ben unberührt.
(4) Für die Mitbenutzung von Grundstücken zum 
Zwecke der Durchführung staatlicher oder wirt
schaftlicher Maßnahmen, insbesondere der Nach
richtenübermittlung sowie der Energie- und Wasser
wirtschaft, gelten die dafür bestehenden besonderen 
Rechtsvorschriften.
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§ 322
(1) Wird ein Wege- oder Überfahrtrecht einge
räumt, kann mit dem Eigentümer des betroffenen 
Grundstücks vereinbart werden, daß das Recht im 
Grundbuch eingetragen wird. Der Vertrag bedarf 
der Beglaubigung und der staatlichen Genehmigung. 
Durch Rechtsvorschriften kann die Eintragung wei
terer Mitbenutzungsrechte im Grundbuch vorgese
hen werden.

(2) Das Recht auf Mitbenutzung geht auf den jewei
ligen Rechtsnachfolger des berechtigten Nachbars 
über, wenn es im Grundbuch eingetragen ist oder 
wenn der Übergang zwischen den beteiligten Eigen-
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